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Einführung

I. Nachhaltigkeit im Recht – Nachhaltigkeitsverpflichtungen 
für Unternehmen

Kann Nachhaltigkeit im Ausgangspunkt als „zuvörderst gesellschaftspolitisches 
Leitbild“1 und „wichtigster Leitgrundsatz des modernen Umweltrechts“2 verstanden 
werden, halten die in den letzten Jahren vermehrt rechtlich perpetuierten Nachhal
tigkeitsverpflichtungen auch für Unternehmen zunehmend konkrete Herausforde
rungen bereit.3 Es drängt sich die Frage auf, ob in der aktuellen Regulierung unter 
Nachhaltigkeitsaspekten ein immer verfremdeter werdendes Verhältnis zwischen 
freiem Unternehmertum auf der einen und einer dirigistisch-steuernden öffentlichen 
Hand auf der anderen Seite aufscheint.4 Während sich Veröffentlichungen zum 
Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsverpflichtungen v. a. aus gesellschafts- 
und bilanzrechtlicher Sicht häufen, erfolgte bislang keine vertiefte zusammen
schauende Untersuchung branchen- und produktübergreifender Nachhaltigkeits
verpflichtungen unter der besonderen Berücksichtigung unternehmerischer Frei
heit(srechte).

Der Ursprung der Frage der Bedeutung von Nachhaltigkeit im Recht kann auf 
der Ebene des Völkerrechts ausgemacht werden: Nachhaltige Entwicklung wurde 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) im Jahr 1987 als zen
trales Leitprinzip der VN, Regierungen und privaten Organisationen, Institutionen 
und Unternehmen erklärt.5 Seither ist die Frage nach der Stellung von Nachhaltig
keit im Recht Gegenstand einiger Debatte.6 Das bisherige Scheitern der Anwendung 

1 Mittwoch, Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht (2022), S. 15.
2 Kahl/Gärditz, Umweltrecht (2023), § 4 Rn. 36; Gärditz, Nachhaltigkeit durch Partizipa

tion der Öffentlichkeit, in: Kahl, Nachhaltigkeit durch Organisation und Verfahren (2016), 
S. 351 (351).

3 Siehe dazu eingehend nachstehend unter C. I. bis III.
4 Dazu Di Fabio, Dirigismus und Verfassung: Wie viel staatliche Lenkung verträgt die 

unternehmerische Freiheit?, in: Jahresheft des Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Fami
lienunternehmen (2022), S. 27 ff.

5 General Assembly, Report of the World Commission on Environment and Development 
v. 11. 12. 1987 (A/Res/42/187), Präambel, Abs. 2: „Believing that sustainable development 
(…) should become a central guiding principle of the United Nations, Governments and pri
vate institutions, organizations and enterprises“.

6 Vgl. nur zuletzt etwa zur Reformdebatte um die Einfügung eines „Nachhaltigkeitsprin-
zips“ in das Grundgesetz: Kersten, Das ökologische Grundgesetz (2022), dazu bereits Kahl, 



des Nachhaltigkeitsbegriffs als Rechtsmaßgabe wurde u. a. damit begründet, dass 
die normativen Anforderungen von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung 
zu komplex seien, als dass sich damit handfeste rechtliche Vorgaben erstellen lie
ßen.7 Es wurde bezweifelt, dass das Konzept von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger 
Entwicklung den theoretischen Anforderungen an Rechtsnormen gerecht wird8 und 
darauf hingewiesen, dass die gängige Kategorisierung von Normformen, die 
Rechtsnormen in Regeln und Prinzipien einteilt, es schwer mache, die Normaussage 
des Nachhaltigkeitskonzepts in ihr theoretisches Gerüst zu integrieren.9 Noch im 
Februar 2016 sprach Kahl davon, dass die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele auf 
allen Ebenen von Politik und Rechtsetzung ins Stocken geraten und die Steue
rungsfähigkeit des bislang geltenden „Nachhaltigkeitsrechts“ an ihre Grenzen ge
stoßen sei.10

Die Zeit fehlender Rechtsanwendungspraxis im Hinblick auf Nachhaltigkeits
belange ist fraglos passee. Unternehmen sehen sich in der jüngeren Vergangenheit 
durch verschiedene Regulierungen des nationalen und europäischen Gesetzgebers 
in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend in die Verantwortung genommen; 
rechtlich unverbindliche Standards v. a. des (Wirtschafts-)Völkerrechts (soft law11) 
wandeln sich durch die Adaption des unionalen und deutschen Gesetzgebers in 
verbindliche Vorgaben (hard law).12 Die neuen, mit einer „bewundernswerten re
gelungstechnischen Innovationskraft“13 geschaffenen Regelungen können mit den 
Schlagworten Nachhaltigkeitsberichterstattung, Liefer- bzw. Aktivitätskettencom
pliance, nachhaltige Finanzierung und „Klimahaftung“ umrissen werden.14 Die 
neuen Regelungen umfassen ein Konvolut aus Verpflichtungen, Handlungsanreizen 

Nachhaltigkeitsverfassung (2018); zur Verfassungsmäßigkeit sog. „Klimaschutzklagen“: Di 
Fabio, Verfassung und Klimahaftung – Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung und 
Drittwirkung von Grundrechten in Zivilrechtsverhältnissen (2023) und Gärditz, Verfas-
sungsfragen zivilrechtlicher Klagen zur Durchsetzung von Klimaschutzzielen, in: Zeitschrift 
für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht (2022), S. 45 ff. sowie aus privatrechtlicher 
Sicht: Schirmer, Nachhaltiges Privatrecht (2023) und Mittwoch, Nachhaltigkeit und Unter-
nehmensrecht (2022).

7 Dazu bereits Frenzel, Nachhaltigkeit als Prinzip der Rechtsentwicklung? (2005), S. 44 ff. 
und 79 f. m.w.N.

8 Vgl. Epiney/Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts (1998), S. 42 ff.
9 Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip (2011), S. 3.
10 Kahl, Vorwort, in: ders., Nachhaltigkeit durch Organisation und Verfahren (2016), S. V.
11 Dazu etwa Thomale/Murko, Unternehmerische Haftung für Menschenrechtsverletzun

gen in transnationalen Lieferketten, in: Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (2021), S. 40 
(42 f.).

12 Vgl. Fleischer in: Fleischer/Mankowski, LkSG (2023), § 3 Rn. 25; ders., Grundstruk
turen der lieferkettenrechtlichen Sorgfaltspflichten, in: Corporate Compliance Zeitschrift 
(2022), S. 205 (208).

13 Bechthold, Nachhaltigkeitsziele in der Wirtschaftspolitik – juristische Überlegungen, in: 
Wirtschaftsdienst (2022), S. 334 (336).

14 Siehe zu den Regulierungen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten i.E. unter B.

Einführung 16 



sowie tlw. auch Haftungsvorschriften, welche in dieser Untersuchung in ihrer 
Summe mit dem Oberbegriff Nachhaltigkeitsverpflichtungen bezeichnet werden. 
Die entsprechenden Pflichten sind zu handfesten Regelungsmaterien erstarkt, die 
die bisher existierenden, überwiegend auf Freiwilligkeit basierenden Konzepte 
Corporate Social Responsibility (CSR) und Environmental, Social and Governance 
(ESG) ablösen. Soweit Unternehmen schon über entsprechende CSR- bzw. ESG- 
Konzepte verfügen, wird es vielfach erforderlich, neue Prozesse und Systeme auf
zubauen, damit künftig erforderliche Angaben und Datenpunkte geliefert werden 
können, die Liefer- bzw. Aktivitätskettencompliance gegeben ist sowie die Finan
zierungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit aufrechterhalten werden.15 Unternehmeri
sche Betätigung im Bereich Nachhaltigkeit wird somit künftig nicht mehr länger als 
bloßes Werbemittel verstanden oder als modisch-unverbindliches Bemühen abgetan 
werden können.

Hierbei macht sich die „Europäisierung des Wirtschaftlichen“16 in besonderer 
Weise bemerkbar: Im Bereich des nachhaltigen Finanzwesens und der Nachhaltig
keitsfinanzierung hat der europäische Gesetzgeber bereits 2019 mit der Verordnung 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek
tor (Offenlegungs-VO)17 und 2020 mit der Verordnung betreffend nachhaltige In
vestitionen (Taxonomie-VO)18 Regelungen geschaffen, um Nachhaltigkeitskriterien 
in die Anlageentscheidungen von Investoren einfließen zu lassen bzw. (ökologisch) 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten bestimmen zu können.19 Hiermit hat der Uni
onsgesetzgeber Finanzintermediäre auf eine sehr hohe Informationspflicht zur 
Nachhaltigkeit von Finanzanlagen festgelegt.20 Auf Vorschlag der Kommission21

erließ der Europäische Gesetzgeber die zum 5. Januar 2023 in Kraft getretene 

15 Vgl. Pöschke, Neue Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, in: Zeitschrift für das 
Gesellschafts-, Unternehmens- und Steuerrecht (2023), S. R68 ff.; Baumüller/Scheid/Need
ham, Die Corporate Sustainability Reporting Directive als Schlüsselelement von Sustainable 
Finance: Zusammenhänge und Entwicklungsperspektiven, in: Zeitschrift für Internationale 
Rechnungslegung (2021), S. 337 ff.

16 Dazu Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, Art. 2 Abs. 1 GG (103. EL Januar 2024) 
Rn. 76.

17 Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor, Amtsbl.-EU v. 9.12. 2019, L 317/1.

18 Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088, Amtsbl.-EU 
v. 22. 6. 2020, L 198/13.

19 Baumüller/Scheid/Needham, Die Corporate Sustainability Reporting Directive als 
Schlüsselelement von Sustainable Finance: Zusammenhänge und Entwicklungsperspektiven, 
in: Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (2021), S. 337 (337 f.).

20 Schön, „Nachhaltigkeit“ in der Unternehmensberichterstattung, in: Zeitschrift für die 
gesamte Privatrechtswissenschaft (2022), S. 207 (217).

21 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen, COM(2021) 189 final v. 21. 4.2021.
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